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im LANDKREIS BAUTZEN 

e:  

Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Doberschau-Gaußig   

Ausgabe: 45. KW 2025 

Datum: 06.11.2025 

Inhaltsverzeichnis: 

1) Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig über die Betreuung von 

Kindern in Kindertageseinrichtungen und deren Benutzung vom 30. August 2017, zuletzt geändert 

am 30. Oktober 2019 (Kita-Satzung) 

 

1) Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und deren Benutzung vom 30. August 2017, zuletzt geändert am 30. 
Oktober 2019 (Kita-Satzung) 
 

Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) in der jeweils geltenden Fassung, § 2 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
116), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist 
und dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
(Gesetz über Kindertagesbetreuung – SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert 
worden ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Doberschau-Gaußig in seiner Sitzung am 28. Oktober 2025 
folgende Satzung beschlossen. 

 
 

Artikel 1 
Öffnungszeiten 

§ 4 Abs. 1 Kita-Satzung der Gemeinde Doberschau-Gaußig erhält eine neue Anlage 1. 

 

 

 

 

Beginn öffentliche & ortsübliche Bekanntmachungen 
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Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anlage 1 der Kita-Satzung 
vom 30. August 2017, zuletzt geändert am 30. Oktober 2019 außer Kraft. 

 

ausgefertigt, 
Gnaschwitz, 29. Oktober 2025 
 
         -Siegel- 
 
A. Fischer          
Bürgermeister  
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1   gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind,   
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 

hat, 
4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhaltes, die die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
Gnaschwitz, 29.11.2025 
 
 
Alexander Fischer 
Bürgermeister 
 

 

 

Anlage 1 zu § 4 der Kita-Satzung (Öffnungszeiten)

Die Öffnungszeiten sind i.d.R. für Kinder in Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt wie folgt festgesetzt:

Einrichtung: Öffnungstage: Öffnungszeiten: Betreuungsalter:

KiTa "Am Wald" Gaußig Montag bis Freitag 06:00 - 17:00 Uhr i.d.R. ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

ASB-KiTa "Erfindergarten" Doberschau Montag bis Freitag 06:00 - 17:00 Uhr i.d.R. ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

Die Öffnungszeiten sind i.d.R. für schulpflichtige Kinder wie folgt festgesetzt:

Einrichtung: Öffnungstage: Öffnungszeiten: Betreuungsalter:

Evang. Schulhort Gaußig Montag bis Freitag
06:15 - 07:45 Uhr

11:00 - 17:00 Uhr
1. bis 4. Schuljahr

Evang. Schulhort Gaußig - Ferienbertreuung Montag bis Freitag 07:00 - 17:00 Uhr 1. bis 4. Schuljahr

ASB-KiTa "Erfindergarten" Doberschau Montag bis Freitag
06:00 Uhr bis Schulbeginn

Schulschluss bis 17:00 Uhr
1. bis 4. Schuljahr

Ende öffentliche & ortsübliche Bekanntmachungen 


